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§ 224 IO Eigentumsvorbehalt
 IO - Insolvenzordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

(1) Die Erö nung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers einer Sache lässt die Rechte des

Verkäufers aus einem Eigentumsvorbehalt unberührt, wenn sich diese Sache zum Zeitpunkt der Erö nung des

Verfahrens im Gebiet eines anderen Staates als dem der Verfahrenseröffnung befindet.

(2) Die Erö nung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Verkäufers einer Sache nach deren Lieferung

rechtfertigt nicht die Au ösung oder Beendigung des Kaufvertrags und steht dem Eigentumserwerb des Käufers nicht

entgegen, wenn sich diese Sache bei Verfahrenserö nung im Gebiet eines anderen Staates als dem der

Verfahrenseröffnung befindet.
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